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§ 7 00. AWG 2009 § 7

06. AWG 2009 - 06. Abfallwirtschaftsgesetz 2009

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Fur die Lagerung von Hausabfallen, Biotonnenabfallen und haushaltsahnlichen Gewerbeabfallen sind ausreichend
groRRe, flussigkeitsdichte, schliefbare und widerstandsfahige Abfallbehalter zu verwenden. Fur Biotonnenabfalle sind
jedenfalls eigene Abfallbehalter zu verwenden.

(2) Die Abfallbehadlter sind nach MalRgabe der Abfallordnung vom Liegenschaftseigentimer oder der
Liegenschaftseigentimerin zu beschaffen oder von der Gemeinde an diese zu vermieten oder zu verkaufen.
Liegenschaftseigentimer oder Liegenschaftseigentimerinnen haben die Abfallbehdlter den Abfallbesitzern oder
Abfallbesitzerinnen zur Verfligung zu stellen.

(3) Bestehen Zweifel Uber die in der Abfallordnung festgelegte Anzahl, Art und GréRe der fir eine Liegenschaft zu
verwendenden Abfallbehélter, sind sie von Amts wegen oder auf Antrag des Liegenschaftseigentimers oder der
Liegenschaftseigentimerin vom Burgermeister oder der Blrgermeisterin - in Stadten mit eigenem Statut vom
Magistrat - mit Bescheid nach MaRRgabe der Abfallordnung festzusetzen.

(4) Die Abfallbehalter sind so aufzustellen, dass

1. sie fur die sie berechtigt benttzenden Personen und fur die mit der Entleerung der darin gelagerten Abfalle
betrauten Personen leicht zuganglich sind und

2. durch die ordnungsgemalle Benutzung und Entleerung bzw. den ordnungsgemalen Transport der Abfallbehalter
moglichst niemand gefahrdet oder unzumutbar belastigt wird.

Wird dieser Verpflichtung nicht entsprochen, ist der Ort der Aufstellung von Abfallbehdltern vom Burgermeister oder
der Burgermeisterin - in Stadten mit eigenem Statut vom Magistrat - mit Bescheid zu bestimmen.

(5) Abfalle dirfen nicht in Abfallbehélter eingestampft werden. Abfallbehélter dirfen nicht beschadigt oder ohne
zwingenden Grund ausgeleert oder umgeleert werden.

In Kraft seit 01.08.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 7 Oö. AWG 2009 § 7
	Oö. AWG 2009 - Oö. Abfallwirtschaftsgesetz 2009


